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RICHTLINIE 1999/74/EG DES RATES 

vom 19. Juli 1999 

zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 37, 

auf Vorschlag der Kommission(1), 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments(2), 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses(3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 7. März 1988 hat der Rat die Richtlinie 88/166/EWG betreffend das Urteil des 
Gerichtshofs in der Rechtssache 131/86 (Nichtigerklärung der Richtlinie 86/113/EWG des 
Rates vom 25. März 1986 zur Festsetzung von Mindestanforderungen zum Schutz von 
Legehennen in Käfigbatteriehaltung)(4) erlassen. 

(2) Nach Artikel 9 der genannten Richtlinie hatte die Kommission vor dem 1. Januar 1993 
einen Bericht über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Wohlbefinden von 
Hennen in den verschiedenen Haltungssystemen sowie über die Bestimmungen des Anhangs 
der Richtlinie vorzulegen und diesem gegebenenfalls geeignete Anpassungs 
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